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Bewerbung um ein Thema zur Wissenschaftlichen Arbeit 
Es ist ratsam, dass bei der Arbeit mit dem PC zusätzlich zur Speicherung der Dokumente/Dateien auf der Festplatte mindestens zwei externe Sicherheitskopien auf externen Speichermedien gefertigt und erstellte Seiten ausgedruckt werden. Eine Verlängerung des Abgabetermins aufgrund von Defekten am PC, Formatierungsfehlern u. Ä. ist nicht möglich.
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Wissenschaftliche Arbeit zur Ersten Staatsprüfungfür das Lehramt Sonderpädagogik/an Grundschulen/Werkreal-, Haupt- und Realschulen/für das Europalehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen(SPO I vom 20.05.2011/GPO I vom 20.05.2011/WHRPO I vom 20.05.2011)
Bitte beachten Sie, dass Sie das Bewerbungsformular nicht persönlich abgeben müssen, sondern auch in das Postfach 8 werfen können, wenn das Formular komplett ausgefüllt ist und auch alle notwendigen Unterschriften enthalten sind. Bei Rückfragen nehmen wir per E-Mail oder Telefon Kontakt zu Ihnen auf.
In der Wissenschaftlichen Arbeit haben Prüflinge nachzuweisen, dass sie ein Thema, auch in Form eines Projekts, selbständig wissenschaftlich bearbeiten und auswerten können. Das Thema oder das Projekt hat dem Zweck der Prüfung entsprechend im Zusammenhang mit der späteren Erziehungs- und Bildungsarbeit der Prüflinge zu stehen. Die Wissenschaftliche Arbeit ist ein Teil der Prüfung, nicht bloß eine Voraussetzung dafür. Mit der Genehmigung des Themas der Wissenschaftlichen Arbeit gilt das Prüfungsverfahren als angetreten.
Fach/ Thema/ Wahl des Themas
Die Wissenschaftliche Arbeit kann in den Lehrämtern GS, WHR und Europalehramt in den Bildungswissenschaften (GS, WHRS und Europalehramt) oder in den Hauptfächern oder in einem der beiden Kompetenzbereiche (GS) bzw. im Hauptfach oder in einem der beiden Nebenfächer (WHRS, Europalehramt) jeweils gegebenenfalls unter Einbezug fächerverbindender Aspekte, geschrieben werden. Im Lehramt Sonderpädagogik kann die WA in den sonderpädagogischen Grundlagen oder den studierten sonderpädagogischen Handlungsfeldern oder in der ersten oder zweiten sonderpädagogischen Fachrichtung oder im nach § 6 Abs. 2 SPO I gewählten Fach jeweils gegebenenfalls unter Einbezug fächerverbindender Aspekte, geschrieben werden. Das Prüfungsamt gibt das Thema spätestens vor der Meldung zur Prüfung dem Studierenden bekannt.
Das Thema wird dem Prüfungsamt von einem Professor bzw. einer Professorin, einem Vertretungsprofessor bzw. Vertretungsprofessorin oder einer Privatdozentin bzw. einem Privatdozenten der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg vorgeschlagen. Anregungen der Bewerber bzw. Bewerberinnen können berücksichtigt werden. Es ist so zu stellen, dass vier Monate zur Ausarbeitung genügen (§ 16 GPO I/WHRPO I bzw. § 17 SPO I).
Das Thema der Wissenschaftlichen Arbeit ist im gemeldeten und bestätigten Wortlaut in die Arbeit zu übernehmen. Die Themenformulierung wird zugleich wörtlich ins Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt übernommen. Es sollte auch in der formalen Gestaltung und der Rechtschreibung den Standards entsprechen.
Prüfer/ Prüferinnen
In § 16 Abs. 2 GPO I/WHRPO I bzw. § 17 SPO I heißt es: "Das Thema wird dem Prüfungsamt von einer Hochschullehrkraft vorgeschlagen. Diese werden in der Regel als Erstkorrektoren tätig.“ Hochschullehrer sind Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren und Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren. Im Lehramt Sonderpädagogik muss mindestens ein Prüfer bzw. eine Prüferin hauptamtlich Lehrende/r der Fakultät für Sonderpädagogik sein. In Ausnahmefällen (z. B. bei Überlast) können akademische
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Zweitprüfer fungieren. Im Lehramt Sonderpädagogik gibt es nach Absprache mit dem LLPA im Handlungsfeld Kulturarbeit folgende weitere Ausnahme: Mangels einer Professur können hier auch akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Erstprüfer fungieren. Die Bestellung dieser Prüfer bzw. Prüferinnen durch das Prüfungsamt ist nur möglich, wenn eine Prüfungsberechtigung durch die Fakultäten ausgesprochen wurde. Welche Lehrenden, die nicht Hochschullehrer oder Privatdozenten sind, als Zweitprüfer fungieren dürfen, können Sie einem Aushang am Informationsbrett des Prüfungsamtes entnehmen. Auch eine Liste der Privatdozentinnen und Privatdozenten finden sie dort. Lehrbeauftragte können in der Regel nicht als Prüfer/innen bestellt werden.
Schulbezug des Themas
§ 16 Abs. 1 GPO I/WHRPO I verlangt, dass das Thema "insbesondere die spätere Bildungsarbeit als Lehrkraft zu berücksichtigen“ hat. Diesen Schulbezug muss bereits die Themenformulierung aufweisen; sie muss also den Zusammenhang mit der Lehrertätigkeit in der Grundschule bzw. Werkreal-, Haupt- und Realschule deutlich werden lassen. § 17 Abs. 1 SPO I verlangt, dass das Thema "auf die spezifischen Kompetenzen und Anforderungen der Anlage sowie den in § 1 Abs. 2 umschriebenen Zweck der Prüfung bezogen sein" muss. Rein fachwissenschaftliche Arbeiten sind damit ausgeschlossen. 
Bearbeitungszeit
Die Bearbeitungszeit beträgt von der Genehmigung des Themas an vier Monate. Bei der Themenstellung ist darauf zu achten, dass diese Zeit zur Ausarbeitung genügt (vgl. § 17 Abs. 2 SPO I/ § 16 Abs. 2 GPO I/ WHRPO I). Schwierigkeiten, die im Rahmen der Bearbeitung auftreten, etwa bei der Literaturbeschaffung, bei Befragungen, bei Unterrichtsversuchen, beim Niederschreiben des Textes (Computerausfall) usw., rechtfertigen keine Verlängerung der Abgabefrist. Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen (zum Beispiel nachgewiesene Erkrankung) kann das Prüfungsamt eine Verlängerung der Abgabefrist bis zu zwei Monaten genehmigen. Dies müssen Gründe sein, die der Prüfling nicht zu vertreten hat. Sie sind im Einzelnen nachzuweisen (bei Krankheit durch ein ärztliches oder amtsärztliches Zeugnis, das "die für die Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit nötigen medizinischen Befundtatsachen enthält" (vgl. § 22 Abs. 2 GPO I/WHRPO I 2011 bzw. § 23 Abs. 2 SPO I). Ein Formular für ein ärztliches Attest finden Sie unter http://www.ph-ludwigsburg.de/2252.html).
 
Nicht fristgerecht abgegebene Arbeiten werden mit der Note „ungenügend“ bewertet, d. h. der Prüfungsteil ist nicht bestanden. 
Ausfertigung und äußere Gestaltung
Die Wissenschaftliche Arbeit ist in zweifacher Fertigung, maschinen- bzw. computergeschrieben und gebunden, einschließlich je einer Fassung auf einem elektronischen Speichermedium (CD/DVD) im PDF-Format spätestens zum angegebenen Abgabetermin in der Außenstelle des Prüfungsamtes (Lehramtsbüro Grundschule, Werkreal-, Haupt- und Realschule, Sonderpädagogik) abzugeben. Hierzu werden die beschrifteten elektronischen Datenträger (CD/DVD) in einer Papierhülle an der Innenseite des rückwärtigen Einbandes befestigt. 
Bitte beachten Sie, dass es bei der Arbeit mit dem PC ratsam ist, zusätzlich zur Speicherung der Dokumente/Dateien auf der Festplatte mindestens zwei externe Sicherheitskopien auf CD-Rom anzufertigen und erstellte Seiten auszudrucken. Eine Verlängerung des Abgabetermins ist auch bei Defekten am PC, bei Formatierungsfehlern u. Ä. nicht möglich. 
Auf dem Außendeckel ist groß und deutlich ein Etikett oder eine Beschriftung nach folgendem Muster anzubringen: 
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 Auf dem Titelblatt oben steht das Thema, in einigem Abstand darunter:
     Wissenschaftliche Arbeit zur Ersten Staatsprüfung
     für das Lehramt Sonderpädagogik nach der SPO I vom 20.05.2011 oder
     für das Lehramt an Grundschulen nach der GPO I vom 20.05.2011 oder
     für das Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen nach der WHRPO I vom 20.05.2011
    oder für das Europalehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen nach der WHRPO I vom 20.05.2011
Im unteren Drittel des Titelblattes geben Sie an:
·         Ihren Nachnamen und Vornamen
·         Erste Staatsprüfung im Anschluss an das Sommersemester bzw. Wintersemester 
·         Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
·         Studienfach, in dem das Thema bearbeitet wurde
·         Dienstbezeichnung, Titel, Name des Erst- bzw. Zweitprüfenden (z. B. Prof. Dr. Andreas Müller; Prof'in Dr. Andrea Müller, Akad. Oberrat Andreas Müller)
Dem Titelblatt folgt auf eigenen Seiten das Inhaltsverzeichnis. Hier werden untereinander sämtliche dem Inhaltsverzeichnis nachfolgende Gliederungsteile aufgeführt. Am rechten Rand stehen die Seitenzahlen. Die im Inhaltsverzeichnis benutzten Bezeichnungen der Gliederungsteile müssen mit den im laufenden Text verwendeten Bezeichnungen der Gliederung wortwörtlich übereinstimmen. Auch die Seitenzählung im Inhaltsverzeichnis und im Text muss übereinstimmen. Das einmal gewählte Gliederungsschema muss konsequent beibehalten werden.
Die Arbeit muss mit einem vollständigen Verzeichnis der verwendeten Quellen und Hilfsmittel versehen sein. 
Beide Exemplare der Arbeit müssen einen Einband der gleichen Farbe haben. Die beschrifteten elektronischen Speichermedien befestigen Sie jeweils in einer Papierhülle auf der Innenseite des rückwärtigen Einbandes. 
Die Erst- bzw. Zweitschrift ist jeweils durch ein Kreuz in der Klammer zu kennzeichnen. 
Klären Sie Fragen der äußeren Form auch mit Ihren Prüferinnen bzw. Prüfern ab. Grundsätzlich sind aber folgende Punkte gültig:
Der Text ist 1,5-zeilig im Format DIN-A-4 abzufassen. Es sollte radierfestes Schreibmaschinenpapier verwendet werden, das nicht zu dünn ist, damit nicht der Text der
folgenden Seite durchscheint und/oder das Lesen beeinträchtigt. Der Text ist so anzuordnen, dass er einerseits gut lesbar ist und andererseits Platz, also Papier, gespart wird. Für die Seitenränder reichen üblicherweise 2,5 cm oben, unten und außen. Innen sind wegen der Bindung 3 cm Rand erforderlich. Die einzelnen Seiten sind fortlaufend zu nummerieren. Sie können doppelseitig beschrieben sein. Es wird in arabischen Ziffern von der ersten bis zur letzten beschriebenen Seite durchgezählt. Arbeiten in fotokopierter Form werden akzeptiert, sofern eine völlige Übereinstimmung mit dem Original gegeben ist.
Es ist unabdingbar, die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens, namentlich das Belegen und korrekte Zitieren zu beachten. Das gilt auch für Internetquellen. Die Stellen der Arbeit, die aus anderen Werken im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen unter Angabe der Quellen als Entlehnung gekennzeichnet sein. Zitate sind in Anführungszeichen oder kursiv oder in besonderer Schriftart zu schreiben, damit Anfang und Ende des Zitats genau zu erkennen sind. Die Entlehnungen aus dem Internet sind durch einen datierten Ausdruck der ersten Seite zu belegen (d. h. der Ausdruck ist in die Arbeit mit aufzunehmen). Auf Nachfrage sind die Entlehnungen aus dem Internet gedruckt oder auf einem elektronischen Speichermedium im PDF-Format in vollem Umfang nachzureichen. 
Die gewünschten Standards im jeweiligen Fach oder Fachbereich sollten beachtet werden. Im Internet finden sich ebenfalls Angaben zu korrekter wissenschaftlicher Zitation.
Beeinflusst ein Prüfling das Ergebnis der Wissenschaftlichen Arbeit durch Täuschung bzw. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel (unkorrekte Zitation), so ist sie gemäß § 22 Abs. 4 SPO I i. V. M  Abs. 1 SPO I bzw. § 21 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 GPO I/WHRPO I als "ungenügend" (6,0) zu benoten.
Die Arbeit wird in der Regel in deutscher Sprache abgefasst. Es gilt die amtliche Regelung der deutschen Rechtschreibung in der aktuellen Fassung. In den fremdsprachlichen Fächern kann die Arbeit in der entsprechenden Fremdsprache verfasst werden. Mit Zustimmung der beiden Prüfer/Prüferinnen kann die Wissenschaftliche Arbeit auch in anderen Fächern in englischer oder französischer Sprache verfasst werden. Diese Zustimmung ist schriftlich (formlos) zusammen mit dem Antrag auf Genehmigung des Themas dem Prüfungsamt vorzulegen.
Die Wissenschaftliche Arbeit hat am Schluss die folgende original unterschriebene Versicherung zu enthalten: 
Verbindliche Versicherung
Gemäß § 17 Abs. 4 SPO I / § 16 Abs. 4 GPO I 2011 / WHRPO I 2011 versichere ich, dass ich diese Wissenschaftliche Arbeit selbständig gefertigt habe und die angegebenen Quellen und Hilfsmittel in einem vollständigen Verzeichnis enthalten sind. Alle Stellen der Arbeit, die aus anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, gegebenenfalls auch elektronische Medien, wurden eindeutig unter Angabe der Quellen als Entlehnung gekennzeichnet. Die Entlehnungen aus dem Internet sind durch einen datierten Ausdruck der ersten Seite belegt. In vollständiger Fassung kann ich sie gedruckt bzw. auf einem elektronischen Speichermedium im PDF-Format in einem Zeitraum von zwei Jahren nach Abgabe der Arbeit nachreichen. Außer den genannten wurden keine Hilfsmittel verwendet.
 
         .......................                                                .......................................................
          Ort, Datum                                                      Unterschrift (Vor- und Zuname)
 
Unterhalb der "verbindlichen Versicherung" steht die nachfolgende Erklärung (Schreiben MKS v. 28.12.93, LLPA-zu 7512/20):
 
Erklärung
Im Falle der Aufbewahrung meiner Wissenschaftlichen Arbeit beim Fach oder im Staats-archiv erkläre ich 
         mein Einverständnis,         nicht mein Einverständnis,
dass die Arbeit Benutzern zugänglich gemacht wird. 
.......................            .......................................................
Ort, Datum         Unterschrift (Vor- und Zuname)
 
Hochschulöffentlicher Vortrag
Nach § 17 Abs. 10 SPO I 2011 / § 16 Abs. 10 GPO I 2011 / WHRPO I 2011 kann ergänzend zur Wissenschaftlichen Arbeit nach Wahl des Prüflings ein etwa 20-minütiger, hochschulöffentlicher Demonstrationsvortrag treten, dessen Bewertung in die Note der Wissenschaftlichen Arbeit eingeht. Die Wahl ist spätestens bei der Vorlage der Arbeit dem Prüfungsamt mitzuteilen. Bitte legen Sie die Erklärung, die Sie auf der nächsten Seite finden, bei der Abgabe der Arbeit ausgefüllt bei.
 
gez.: Jost                                                      gez.: Fediuk
Prof. Dr. Roland Jost                                             Prof. Dr. Friedhold Fediuk
Stellvertr. Leiter der Außenstelle des LLPA                  Stellvertr. Leiter der Außenstelle des LLPA         bei der PH Ludwigsburg                                    bei der PH Ludwigsburg         
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